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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1956

Norm

ABGB §914 IIId

ABGB §1100

Preisrecht allg

Rechtssatz

Preisrechtliche Entscheidungen der Verwaltungsbehörde können keinesfalls den fehlenden Parteiwillen ersetzen oder

auch nur ergänzen. Doch wird durch die Entscheidung der Preisbehörde über den preisangemessenen Zins der

Vertragsinhalt bezüglich der Höhe des Zinses korrigiert.
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